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Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Immobilien und Betriebshof (55), 
Tiefbau (54) 
 

31.05.2022 

  

 öffentliche Sitzung  
B043/22 

B e k a n n t g a b e  
 

an den 
 

Verwaltungsausschuss  
 

über den 
 

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 
 

 
 
 
Notwendige Fällung von Bäumen auf der Leuckartstraße Höhe Nordertor 

 
 
Der Baumbestand auf der Leuckartstraße Höhe Nordertor hat in den vergangenen Jahren zu 
immer weiter fortschreitenden Schäden an den Gehwegen geführt. Das Wurzelwerk drückt die 
asphaltierten Flächen immer mehr nach oben und lässt sie reißen (siehe Anlage 1). Zudem 
lassen sich auch an angrenzenden Mauern feine Risse finden, die sehr wahrscheinlich auf das 
Wurzelwerk hindeuten. 
 
Mittlerweile ist hier durch den beschriebenen Umstand eine erhebliche Gefährdung für die 
Fußgänger, die den Bereich rege nutzen, gegeben. Einwohner mit Gehbehinderungen können 
die Bereiche in keinem Fall mehr gefahrlos nutzen. Auch wird sich durch den sich jährlich 
weiter vergrößernden Stammdurchmesser die nutzbare Fläche des Gehwegs immer weiter 
verschmälern, so dass hier im Bereich der Bäume Engpässe entstehen. 
 
Es handelt sich bei den betroffenen Bäumen um 10 Platanen (Platanus acerifiolia). Diese ha-
ben im Mittel eine Höhe von 20 Metern und einen Kronendurchmesser von ca. 14 Metern. Der 
Stammdurchmesser beträgt im Schnitt 42 cm. Sie sind durchgängig leicht geschädigt. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt die Fällung der Bäume im Zeitraum ab dem 01.10.2022 vorzu-
nehmen. Dafür wird eine jeweils halbseitige Sperrung der Leuckartstraße für die Arbeiten not-
wendig sein. Die Aufwendungen für die Maßnahme betragen nach bisherigen Schätzungen 
rund 7.500 Euro/ Brutto für die Fällungen und die Entsorgung des Holzes zuzüglich rund 
10.000 Euro/ Brutto für die Verkehrssicherung und die Tiefbauarbeiten. Dabei werden die 
Baumstubben ausgefräst und überpflastert. 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
 
(Wittich Schobert) 
Bürgermeister 
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